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 Veröffentlicht am 03.09.1996

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2 Z1;

GewO 1994 §74 Abs2 Z2;

GewO 1994 §77 Abs1;

Rechtssatz

Ist anzunehmen, daß sich die Inanspruchnahme einer Betriebsanlage durch Kunden in Zukunft noch bedeutend

erhöhen werde, hat die Beh anhand des Projektes zunächst die möglichen für die Nachbarn belastendsten

Betriebszustände festzustellen und sodann im Wege der Berechnung und Schätzung die damit verbundenen

Immissionen zu ermitteln.
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